
 
 
 
 
 
 

Rechtsgrundlagen für die Ausbildung Behinderter1 
nach § 48² Berufsbildungsgesetz 
 
 

 
 
Helfer im Gastgewerbe/  
Helferin im Gastgewerbe 

 
 
 
 

                                                 
1 Mit Änderung des Berufsbildungsgesetz durch Artikel 14 des Gesetzes vom 30.11.2000 (BGBL. I. S. 1638) wird 
das Wort „Behinderter“ durch die Begriffe „behinderte Menschen“ ersetzt. 
² Mit Änderung des Berufsbildungsreformgesetzes zum 01.04.2005 wir der § 48 ersetzt durch die §§ 66 und 67. 
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Besondere Regelung für die Berufsausbildung Behinderter 
 
zum / zur  
 
Helfer im Gastgewerbe / Helferin im Gastgewerbe 
 
 
Die Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen Chemnitz-Plauen-Zwickau erlässt auf-
grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 22.06.2000  als zuständige 
Stelle nach § 48 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 14. August 1969 (BGBl. I, Seiten 1112ff.), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 25. März 1998 (BGBl. I, Seiten 596 ff.), in Verbin-
dung mit § 44 BBiG nachstehende besondere Regelung für die Berufsausbildung Behinder-
ter zum Helfer im Gastgewerbe/zur Helferin im Gastgewerbe: 
 
§ 1 Bezeichnung des Ausbildungsberufs 
 
Die Berufsausbildung zum Helfer im Gastgewerbe/zur Helferin im Gastgewerbe darf nur 
nach dieser Ausbildungsregelung erfolgen.  
 
§ 2 Ausbildungsdauer 
 
(1)  Die Ausbildung dauert 2 Jahre. 
 
(2) Eine berufliche Vorbereitung, die den Inhalten dieser Ausbildungsregelung gleichwertig 

ist, soll angerechnet werden. 
 
§ 3 Personenkreis 
 
Diese Regelung gilt gemäß §§ 48 BBiG für körperlich, geistig und seelisch Behinderte, so-
weit für sie besondere Ausbildungsregelungen erforderlich sind. Dazu gehören neben kör-
per- und sinnesbehinderten Personen insbesondere Personen mit erheblichen und nicht nur 
vorübergehenden Minderungen der intellektuellen Leistungsfähigkeit, häufig verbunden mit 
Verzögerungen und Beeinträchtigungen in der Entwicklung der Persönlichkeit, teilweise auch 
mit zusätzlichen Behinderungen (Mehrfachbehinderungen). Die Zugehörigkeit zu diesem 
Personenkreis kann nur im Einzelfall festgestellt werden. 
 
§ 4 Feststellung zur Ausbildung nach dieser Ausbildungsregelung 
 
(1) Die Feststellung, dass Art und Schwere der Behinderung eine Ausbildung nach einer 

Ausbildungsregelung für Behinderte erfordert, soll auf der Grundlage einer differenzier-
ten Eignungsuntersuchung erfolgen. Sie ist durch die Dienststellen der Bundesanstalt 
für Arbeit - unter Berücksichtigung der Gutachten ihrer Fachdienste und von Stellung-
nahmen der abgebenden Schule, gegebenenfalls unter Beteiligung von dafür geeigne-
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ten Fachleuten (Ärzte, Psychologen, Pädagogen, Behindertenberater) aus der Rehabi-
litation bzw. unter Vorschaltung einer Maßnahme der Berufsfindung und Arbeitserpro-
bung - durchzuführen. 

 
(2) Aus einer fehlerhaften Feststellung gemäß Absatz (1) können Ansprüche gegenüber 

den Ausbildenden nicht hergeleitet werden. 
 
§ 5 Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse 
 
Die zuständige Stelle trägt Ausbildungsverträge für Behinderte gemäß § 44 in Verbindung 
mit § 48 BBiG in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse ein, wenn festgestellt 
worden ist, dass die Ausbildung in einem solchen Ausbildungsgang nach Art und Schwere 
der Behinderung erforderlich ist. 
 
§ 6 Ausbildungsberufsbild 
 
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kennt-
nisse: 
 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
4. Umweltschutz 
5. Umgang mit Gästen, Beratung und Verkauf 
6. Einsetzen von Geräten, Maschinen und Gebrauchsgütern, Arbeitsplanung 
7. Hygiene 
8. Küchenbereich 
9. Servicebereich 

10. Warenwirtschaft 
11. Werbung und Verkaufsförderung 
12. Wirtschaftsdienst 
 
§ 7 Ausbildungsrahmenplan 
 
Die Fertigkeiten und Kenntnisse nach § 6 sollen nach der in der Anlage enthaltenen Anlei-
tung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbildungsrahmen-
plan) vermittelt werden. 
Eine vom Ausbildungsrahmenplan abweichende sachliche und zeitliche Gliederung der Aus-
bildungsinhalte ist insbesondere zulässig, soweit die jeweilige Behinderung von Auszubil-
denden oder betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern. 
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§ 8 Ausbildungsplan 
 
Der Ausbildende hat unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplanes für den Auszubil-
denden einen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 
§ 9 Berichtsheft 
 
Der Auszubildende hat ein Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises zu führen. 
Ihm ist die Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der Ausbildungszeit zu führen. 
Der Ausbildende hat das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen und fortlaufend zu kontrol-
lieren. 
 
§ 10 Zwischenprüfung 
 
(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie 

soll nach dem ersten Ausbildungsjahr stattfinden. 
 

(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage für die ersten 12 Monate auf-
geführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht entspre-
chend den Rahmenlehrplänen zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbil-
dung wesentlich ist. 

 
(3) In höchstens 4 Stunden soll der Prüfling eine praktische Aufgabe bearbeiten. Dabei soll 

er zeigen, dass er Arbeiten planen, durchführen und präsentieren, die Gesichtspunkte 
der Hygiene, des Umweltschutzes, der Wirtschaftlichkeit und der Gästeorientierung be-
rücksichtigen kann. Hierfür kommen insbesondere folgende Gebiete in Betracht: 

 
1. Planen von Arbeitsschritten 
2. Anwenden von Arbeitstechniken 
3. Präsentieren von Produkten 

 
§ 11 Abschlussprüfung 
 
(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage zu § 7 aufgeführten Fertig-

keiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, 
soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 
 

(2) Die Prüfung ist praktisch und schriftlich durchzuführen. 
 
(3) In der praktischen Prüfung soll der Prüfling zeigen, dass er Gäste beraten, Maschinen 

und Gebrauchsgüter wirtschaftlich und ökologisch einsetzen, Sicherheit und Gesund-
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heitsschutz sowie Hygiene bei der Arbeit berücksichtigen kann. Er soll in insgesamt 
höchstens drei Stunden eine komplexe Prüfungsaufgabe sowie in höchstens zwei Stun-
den zwei weitere Prüfungsaufgaben bearbeiten. Hierfür kommen insbesondere in Be-
tracht: 

 
1. als komplexe Prüfungsaufgabe nach Wahl des Prüflings: 

- Herstellen und Anrichten einfacher Speisen 
- Präsentieren und Servieren von Speisen und Getränken oder 
- anlassbezogenes Herrichten eines Gastraumes 

 Diese Aufgabe soll Ausgangspunkt für ein gastorientiertes Gespräch sein. Innerhalb 
der Prüfungsaufgabe sollen höchstens 15 Minuten auf das Gespräch entfallen. 
 

2. als weitere Prüfungsaufgaben: 
- Zuordnen von Gläsern und Bestecken zu vorgegebenen Speisen und Getränken 
- Zuordnen von Produkten zu Verwendungsmöglichkeiten 
- Vorbereiten von Bestellungen 

 
(4) Die schriftliche Prüfung soll in den Prüfungsbereich Produkte und gastorientierte 

Dienstleistungen, Warenwirtschaft sowie Wirtschafts- und Sozialkunde durchgeführt 
werden. Es kommen Fragen und Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle beziehen 
sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten in Betracht: 

 
1. im Prüfungsbereich Produkte und gastorientierte Dienstleistungen: 

- Umgang mit Gästen, Beratung und Verkauf 
- Einsatz von Geräten, Maschinen und Gebrauchsgütern, Arbeitsplanung 
- Grundtechniken der Verarbeitung ausgewählter Rohstoffe 

 
2. im Prüfungsbereich Warenwirtschaft: 

- Bedarfsermittlung und Lagerhaltung 
- Inventur 

 
3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde: 

- allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- 
und Arbeitswelt 

 
(5) Für die schriftliche Prüfung ist von folgenden zeitlichen Höchstwerten auszugehen: 
 

1. im Prüfungsbereich Produkte und gastorientierte 
Dienstleistungen      60 Minuten 

 
2. im Prüfungsbereich Warenwirtschaft:    45 Minuten 
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3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:  30 Minuten 
 
(6) Sind in der schriftlichen Prüfung die Prüfungsleistungen in bis zu zwei Prüfungsberei-

chen mit „mangelhaft“ und in den übrigen Prüfungsbereichen mit mindestens „ausrei-
chend“ bewertet, so ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsaus-
schusses in einem der mit „mangelhaft“ bewerteten Prüfungsbereiche die schriftliche 
Prüfung durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn diese 
für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann.  
 
Der Prüfungsbereich ist vom Prüfling zu bestimmen.  
 
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind die Ergebnisse der 
schriftlichen Prüfung und der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis von 2:1 zu 
gewichten. 

 
(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in der praktischen und schriftlichen Prüfung 

mindestens ausreichende Ergebnisse erbracht sind.  
 
Werden die Prüfungsleistungen in einem Prüfungsbereich mit „ungenügend“ bewertet, 
so ist die Prüfung nicht bestanden. 

 
(8) Die besonderen Belange des behinderten Prüfungsteilnehmers sind bei der Prüfung zu 

berücksichtigen. 
 
(9) Eine nicht bestandene Prüfung kann zweimal wiederholt werden. 
 

(10) In einer Wiederholungsprüfung ist der Prüfungsteilnehmer auf Antrag von der Prüfung in 
einzelnen Prüfungsbereichen zu befreien, wenn seine Leistung in diesen Bereichen bei 
einer höchstens zwei Jahre zurückliegenden Prüfung ausgereicht haben. 

 
§ 12 Übergangsregelung 
 
Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Regelung bestehen, sind die 
bisherigen Vorschriften weiter anzuwenden, es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren 
die Anwendung dieser Vorschriften. 
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§ 13 Inkrafttreten, Befristung 
 
Diese Regelung tritt am 01.08.2000 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ausbildungsregelung vom 
01.07.1992 außer Kraft. 
 
Chemnitz, den 22.08.2000 
 
 
Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen 
Chemnitz-Plauen-Zwickau 
 
 
 
 
gez. Christian Bloch     gez. Dr. Wolfram Hoschke 
Präsident  Hauptgeschäftsführer 
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Ausbildungsrahmenplan für die Ausbildung zum Helfer im Gastgewerbe/zur 
Helferin im Gastgewerbe 
 

Anlage zu § 7 
1. Ausbildungsjahr 
 

zeitliche Richtwerte 
in Wochen im Aus-

bildungsjahr 

Lfd. 
Nr. 

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes 

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbe-
ziehung selbstständigen Planens, Durchfüh-

rens und Kontrollierens zu vermitteln sind 
1 2 

1 Berufsbildung, Arbeits- 
und Tarifrecht 

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, 
insbesondere Abschluss, Dauer und Be-
endigung, erklären 

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus 
dem Ausbildungsvertrages nennen 

c) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages 
nennen 

d) wesentliche Bestimmungen der für den 
ausbildenden Betrieb geltenden Tarifver-
träge nennen 

während der 
gesamten Ausbil-

dungszeit zu 
vermitteln 

2 Aufbau und Organisa-
tion des Ausbildungs-
betriebes 

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden 
Betriebes erläutern 

b) Grundfunktionen des ausbildenden Be-
triebes wie Einkauf, Produktion, Dienst-
leistung, Verkauf und Verwaltung erklären 

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes 
und seiner Beschäftigten zu Wirtschafts-
organisationen, Berufsvertretungen und 
Gewerkschaften nennen 

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise 
der betriebsverfassungs- oder personal-
vertretungsrechtlichen Organe des aus-
bildenden Betriebes beschreiben 

während der 
gesamten Ausbil-

dungszeit zu 
vermitteln 

3 Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der 
Arbeit 

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz feststellen und Maß-
nahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Un-
fallverhütungsvorschriften anwenden 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-
ben sowie erste Maßnahmen einleiten 

d) Vorschriften des vorbeugenden Brand-
schutzes anwenden; Verhaltensweisen 
bei Bränden beschreiben und Maßnah-
men zur Brandbekämpfung ergreifen 

während der 
gesamten Ausbil-

dungszeit zu 
vermitteln 

4 Umweltschutz Zur Vermeidung betriebsbedingter Umwelt-
belastungen im beruflichen Einwirkungsbe-
reich beitragen, insbesondere 
a) mögliche Umweltbelastungen durch den 

Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag 
zum Umweltschutz an Beispielen erklären 

b) für den Ausbildungsbetrieb geltenden 
Regelungen des Umweltschutzes 
anwenden 

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und 
umweltschonenden Energie- und 

während der 
gesamten Ausbil-

dungszeit zu 
vermitteln 
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Materialverwendungen nutzen 
d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien 

einer umweltschonenden Entsorgung 
zuführen 

5 Umgang mit Gästen, 
Beratung und Verkauf 

a) Auswirkungen des persönlichen Erschei-
nungsbildes und Verhaltens auf Gäste 
darstellen und begründen 

b) Gastgeberfunktion wahrnehmen 
c) Erwartungen von Gästen hinsichtlich Be-

ratung, Betreuung und Dienstleistung er-
mitteln 

d) Aufgaben, Befugnisse und Verantwortun-
gen im Rahmen der Ablauforganisation 
berücksichtigen 

e) Gäste empfangen und betreuen 
f) berufsbezogene fremdsprachliche Fach-

begriffe anwenden 
g) Gäste über das Angebot an Dienstleis-

tungen und Produkten informieren 
h) Mitteilungen und Aufträge entgegenneh-

men und weiterleiten 
i) berufsbezogene Rechtsvorschriften 

anwenden 

10  

6 Einsetzen von Geräten, 
Maschinen und 
Gebrauchsgütern, 
Arbeitsplanung 

a) Arbeitsschritte planen 
b) Arbeitsplatz unter Berücksichtigung hy-

gienischer und ergonomischer Anforde-
rungen vorbereiten 

c) Arbeitsvorbereitungen bereichsbezogen 
durchführen 

d) Geräte, Maschinen und Gebrauchsgüter 
reinigen und pflegen 

2  

7 Hygiene a) Vorschriften und Grundsätze zur Perso-
nal- und Betriebshygiene anwenden 

b) Desinfektions- und Reinigungsmittel öko-
nomisch einsetzen 

2  

8 Küchenbereich a) Produkte auf Beschaffenheit prüfen und 
Verwendungsmöglichkeiten zuordnen 

b) Arbeitstechniken und Garverfahren zur 
Herstellung einfacher Speisen anwenden 

c) einfache Speisen unter Berücksichtigung 
der Rezepturen, der Ernährungslehre und 
der Wirtschaftlichkeit zubereiten 

d) vorgefertigte Produkte unter Beachtung 
von Verarbeitungsstufen, Rezepturen und 
Wirtschaftlichkeit zu einfachen Speisen 
verarbeiten 

e) einfache Speisen nach Vorgabe anrichten 
f) bei der Produktpräsentation mitwirken 

17  

9 Servicebereich a) Verkaufsfähigkeit von Produkten prüfen 
b) Aufguss- und Heißgetränke zubereiten 

sowie Getränke ausschenken 
c) Speisen und Getränke servieren und aus-

heben 
d) bei Service- und Menübesprechungen 

mitwirken 
e) betriebliches Kassensystem bedienen 

17  

10 Warenwirtschaft a) Waren annehmen, auf Gewicht, Menge 4  
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und sichtbare Schäden prüfen und be-
triebsübliche Maßnahmen einleiten 

b) Waren ihren Ansprüchen gemäß 
einlagern 

c) Lagerbestände kontrollieren 
 
2. Ausbildungsjahr 
 

zeitliche Richtwerte 
in Wochen im Aus-

bildungsjahr 

Lfd. 
Nr. 

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes 

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbe-
ziehung selbstständigen Planens, Durchfüh-

rens und Kontrollierens zu vermitteln sind 
1 2 

11 Umgang mit Gästen, 
Beratung und Verkauf 

a) Gespräche gäste- und unternehmens-
orientiert führen 

b) sprachliche und nichtsprachliche Aus-
drucksmöglichkeiten anwenden 

c) Reklamationen entgegennehmen, bear-
beiten sowie gäste- und unternehmens-
orientierte Lösungen aufzeigen 

d) Reservierungswünsche entgegennehmen, 
Reservierungen ausführen 

e) Gäste unter Berücksichtigung ihrer 
Wünsche beraten 

 16 

12 Einsetzen von Geräten, 
Maschinen und 
Gebrauchsgütern, 
Arbeitsplanung 

a) Wartung von Geräten und Maschinen 
sowie Instandsetzung von 
Gebrauchsgütern veranlassen 

b) Arbeitsergebnisse kontrollieren und 
bewerten 

 4 

13 Warenwirtschaft a) arbeitsplatzbezogenen Warenbedarf 
ermitteln 

b) Bestellungen einleiten 
c) Inventuren durchführen, ein Inventar unter 

Anleitung aufstellen 
d) kostenbewusstes Einsetzen von Materia-

lien und Gebrauchsgütern begründen 

 8 

14 Werbung und Ver-
kaufsförderung 

a) Werbemittel und Werbeträger unterschei-
den und für die Werbung des Ausbil-
dungsbetriebes einsetzen 

b) verkaufsfördernde Maßnahmen 
vorbereiten 

c) bei Werbeaktionen mitwirken 
d) anlassbezogene Dekorationen ausführen 

 8 

15 Wirtschaftsdienst a) Gästeräume angebots- und anlassbezogen 
herrichten 
b) Gästeräume reinigen und pflegen 

 16 
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